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Betreff

Bestellung eines Schriftführers

Beschlussvorschlag:

Gem. § 31 Satz 2 der Geschäftsordnung des Rates in Verbindung mit § 15 Absatz 2 der
Geschäftsordnung des Integrationsrates, wird Herr Andreas Benderscheid als Schriftführer
des Integrationsrates der Stadt Sankt Augustin bestellt.

Sachverhalt / Begründung:

Die Konzeption der Stabsstelle Integration und Sozialplanung (IuS) sieht unter anderem
vor, dass die Geschäfts- und Protokollführung für den Integrationsrat durch die
Mitarbeitenden der Stabsstelle erfolgt. Es wird daher vorgeschlagen, gem. § 31 Satz 2 der
Geschäftsordnung des Rates in Verbindung mit § 15 Absatz 2 der Geschäftsordnung des
Integrations-rates, Herrn Andreas Benderscheid als Schriftführer des Integrationsrates der
Stadt Sankt Augustin zu bestellen.

In Vertretung

Dr. Martin Eßer
Erster Beigeordneter
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Die Maßnahme
hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich
auf €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen.
Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.


